
 

……………………………………………………………………..…………………….. 
Name, Vorname 
 

………………………………………………………………………………………….... 
Geburtsname     Geburtsdatum 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Anschrift (Straße, Haus.-Nr., PLZ, Ort) 

 

Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre 
 

□ Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG) 

Das Bundesmeldegesetz erlaubt eine Auskunft über Vor- und Familiennamen, akad. 

Grade und Anschriften von Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Hiermit widerspreche ich der Weitergabe meiner Daten an Adressbuchverlage. 
 

□ Parteien und Wählergruppen (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG) 

Im Zusammenhang mit Wahlen und mit Abstimmungen darf Parteien und Wählergruppen in 

den sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten Auskunft über Daten von Gruppen von 

Wahlberechtigten erteilt werden. Die Geburtstage dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Der Empfänger 

hat die Daten spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen. Parteien, 

Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen dürfen im Zusammenhang 

mit Wahlen und Abstimmungen meine persönlichen Daten nicht mitgeteilt werden. 
 

□ Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG) 
Begehren Mandatsträger, Presse oder Rundfunk eine Auskunft über Alters- oder Ehejubiläen, 

darf die Meldebehörde eine auf folgende Daten beschränkte Auskunft erteilen: Vor- und Familien-

namen, akad. Grade, Anschriften sowie Tag und Art des Jubiläums. Im Falle eines Alters- oder 

Ehejubiläums (z.B. 75. Geburtstag oder Goldene Hochzeit) darf eine Mitteilung über dieses Ereignis 

nicht weitergegeben werden. Bei Ehejubiläumsdaten kann das Widerspruchsrecht nur gemeinsam 

ausgeübt werden; es ist die Unterschrift beider Ehegatten erforderlich. 
 

□ Übermittlung an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 

(§ 36 Abs. 2 BMG) 

 Hiermit widerspreche ich der Weitergabe meiner Daten an das Bundesamt für Personalmanage- 

ment für Zwecke der Übersendung von Infomaterial über den freiwilligen Wehrdienst. 
 

□ Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG) (entfällt bei Alleinstehenden) 

 Das Bundesmeldegesetz sieht vor, dass den Kirchen Daten von Nichtmitgliedern (bei Familien 

mit unterschiedlicher Konfessionszugehörigkeit) übermittelt werden dürfen. Ich beantrage, dass meine 

Daten nicht an die Religionsgesellschaft meines Ehegatten übermittelt werden. Diese Erklärung gilt 

auch für meine minderjährigen Kinder, soweit sie ebenfalls nicht der Religions-gesellschaft angehören. 

 

Daten der Angehörigen: 
 

Name     Vorname(n)    Geburtsdatum 

 

 

 

 
Scheßlitz, den …………………………..  ……………………………………………… 

      Unterschrift (en) 


